
    
 

 

 

 

Ausschreibungsbedingungen Re:discover 
 

Was ist re:discover? 

Das Förderprogramm re:discover auf der art KARLSRUHE würdigt künstlerische Positionen, die trotz 

ihrer künstlerischen Qualität und trotz eines kontinuierlichen Schaffens originärer Kunstwerke keine 

überregionale, internationale Sichtbarkeit, Anerkennung und Sammlerschaft erlangen konnten. 

Künstlerische Qualität setzt sich nicht im Selbstlauf durch. Erfolgreiche künstlerische Karrieren 

werden durch viele Faktoren ermöglicht und beeinflusst. Künstlerisches Schaffen muss in seiner 

Qualität und seinem Mehrwert für die Gesellschaft entdeckt werden, es bedarf der öffentlichen 

Sichtbarkeit, der kontinuierlichen Förderung und Begleitung sowie der Vermittlung. Die Anerkennung 

möglichst treuer Sammler:innen ist ebenso nötig wie die Würdigung durch Kuratorinnen und 

Kuratoren, durch die Kunstkritik und öffentliche Institutionen. Erst innerhalb dieses Netzwerkes 

entwickelt sich überregionale Anerkennung und Präsenz auf dem Kunstmarkt. 

Für Künstler:innen, die eine Positionierung im Kunstmarkt nach ihrer Ausbildung nicht realisieren 

können und zunächst über Stipendien und Förderungen ihr künstlerisches Schaffen relativ sichern 

und/oder sich genötigt sehen, kunstfremden Erwerbstätigkeiten nachzugehen, schwinden die 

Möglichkeiten öffentlicher wie privater Förderungen und Stipendien zudem dramatisch mit Erreichen 

des 35. Lebensjahrs. 

Die (Wieder-)Entdeckungen des letzten Jahrzehnts vor allem von Künstlerinnen wie Lotte Laserstein, 

Hilma af Klint, Carmen Herrera, Charlotte Salomon, Vivian Maier, Martha Jungwirth, Ruth Baumgarte, 

Ruth Wolf-Rehfeldt u.a.m. machen deutlich, dass nicht nur hochinteressante Persönlichkeiten und 

Oeuvres, sondern auch zeitgeschichtliches Wissen verloren gingen, indem diese Künstlerinnen zu 

Lebzeiten fast vollständig unter dem Radar geblieben sind. 

Mit dem Förderprogramm re:discover können diejenigen gewürdigt werden, die auch in einer 

gereiften Lebensphase kontinuierlich an ihrem künstlerischen Konzept weiterarbeiten. 

re:discover verfolgt das Ziel, bislang unzureichend gewürdigtes künstlerisches Schaffen neu sichtbar 

und über eine breitere öffentliche Rezeption wirksam zu machen. 

 

re:discover auf der art KARLSRUHE 

Galerien, die als Aussteller zur art KARLSRUHE zugelassen werden, können sich auf den 

Anmeldeformularen zusätzlich zur eigenen regulären Messekoje auch für eine Förderkoje des 

Förderprogramms re:discover bewerben. Die Förderkojen werden direkt an die Fläche der 

ausstellenden Galerie angegliedert, um eine permanente Vermittlung während der Messe zu 

gewährleisten. 

Die Förderkojen umfassen 25 m2 und werden der teilnehmenden Galerie kostenfrei in einer 

Basisausstattung zur Verfügung gestellt.  

 

 



    
 

 

 

 

 

Die Förderkojen werden als solche von der Messe gut sichtbar gekennzeichnet und auf den 

Hallenplänen ausgewiesen. Informationen zum Förderprogramm und den Künstlerinnen und 

Künstlern werden für die Besucher:innen und Medienvertreter aktiv vermittelt (Führungen, Talks, 

Interviews, Presseinformationen). 

Die Bewertung der Bewerbungen und die Nominierung der künstlerischen Positionen erfolgt durch 

eine hochkarätigen, vom BVDG ausgewählte und betreute Fach-Jury aus fünf Jurorinnen und Juroren. 

 

Anhaltspunkte für die Auswahl künstlerischer Positionen 

Mit den Präsentationen im Rahmen des Programms re:discover sollen Künstlerinnen und Künstler 

bzw. -kollektive gefördert werden, die in den bildenden und/oder angewandten Künsten arbeiten 

und die zum Zeitpunkt der Bewerbung und der Messe nicht hauptberuflich als 

Hochschulprofessorinnen oder -professoren tätig sind. Sie sollten 

1. eine akademische künstlerische Ausbildung seit 10 Jahren abgeschlossen haben und sich 

durch eine kontinuierliche künstlerische Tätigkeit auszeichnen; es können Positionen bis zu 

fünf Jahren nach dem Tod der Künstler:innen ausgewählt werden; 

2. seit mindestens fünf Jahren keine Einzelausstellung in einer bedeutenden, renommierten 

bzw. überregional anerkannten, internationalen Ausstellungsinstitution gehabt haben, 

3. seit mindestens fünf Jahren keine relevante, überregionale mediale Aufmerksamkeit zu 

ihrem künstlerischen Schaffen erlangt haben (Kunstkritik, Monografien, institutionelle 

Einzelausstellungskataloge etc.) 

4. bis zum Zeitpunkt der Messe keine relevante und kontinuierliche Präsenz auf dem 

internationalen Kunstmarkt mit relevanten Verkäufen z.B. auf den einschlägigen 

Verkaufsdatenbanken gehabt haben, 

5. in den vergangenen zehn Jahren nur punktuell und nicht regelmäßig auf überregional 

renommierten bzw. internationalen Kunstmessen präsentiert worden sein, 

6. überwiegend in Deutschland arbeiten oder gearbeitet haben bzw. im Austausch mit der 

Kunstszene in Deutschland gestanden haben oder stehen. 

7. Besondere Beachtung sollen aktiv tätige Künstlerinnen und Künstler finden, die die oben 

genannten Kriterien erfüllen und bislang Nachteile durch ihre Herkunft, ihre Geschlechts- oder 

soziale Identität erleiden mussten. 

8. Die künstlerischen Positionen zeichnen sich durch eine hohe künstlerische Qualität aus, sie 

sind originäre künstlerische Schöpfungen. Positionen „im Stil von“ bzw. epigonale Positionen, 

„Mainstream“ und „Modisches“ werden nicht zugelassen. 

 

 



    
 

 

 

 

 

Bewerbungsbedingungen 

1. Die o.g. Anhaltspunkte zur Auswahl treffen überwiegend zu und entsprechen in ihrer 

Gesamtheit dem Sinn und Ziel des Förderprogramms. 

2. Die Galerien verpflichten sich, die vorgestellte künstlerische Position mindestens für die 

folgenden drei Jahre professionell zu vermitteln und dafür mindestens eine Einzelausstellung 

zu realisieren, auf geeigneten digitalen Plattformen für die Position zu werben sowie sie 

möglichst auch auf anderen Messen zu präsentieren. 

3. Die Galerie/Kunsthandlung erstellt für die geförderte Präsentation auf der Messe eine 

Dokumentation des bisherigen künstlerischen Schaffens der geförderten Künstler:innen. Das 

kann in Form eines Flyers, eines ansprechend ausgedruckten Dokuments oder eines Katalogs 

erfolgen. Diese Dokumentation bzw. ein entsprechender Katalog liegt mit Eröffnung der 

Messe vor, es sind mindestens 5 Abbildungen enthalten, eine Künstler:innen- Biografie mit 

Angaben zu Ausbildung, Ausstellungen, Vita ist vollständig vorhanden, die künstlerische 

Position wird durch einen fundierten Vermittlungstext begleitet. 

4. Über ihre Vermittlungstätigkeit für die geförderte Position geben die Galerien auf Anfrage 

und zum Zweck der Evaluierung des Programms nach drei Jahren umfassend und beleghaft 

Auskunft (Flyer, Publikationen, Mediennachweise, screenshots, Fotos etc. sind dafür 

geeignet). 

5. Kosten für Transport und Versicherung der ausgestellten Arbeiten in der Förderkoje sowie die 

kontinuierliche Vermittlung während der Messe übernimmt die verantwortliche Galerie. 

6. Die Bewerbungsunterlagen sind, unter Erläuterung zu den geforderten Bedingungen, digital 

(vorzugsweise in einem pdf inkl. Abbildungen) bis zum Bewerbungsschluss (25.9.2023) 

gemeinsam mit dem Bewerbungsformular „Galerien“ einzureichen. 

 


